
Aus der allerjüngsten Zeit sei als Beispiel dafür, daß 
die Verzugszinsen nach der 6. DurchfBest. ohne Rück
sicht auf Verschulden zu zahlen sind, der Artikel in 
der „Deutschen Finanzwirtschaft“ über „Die Abfüh
rung der Amortisationen und die Finanzierung der 
Generalreparaturen im Jahre 1953“ angeführt. Darin 
heißt es: „Die Bank ist nach dem Gesetz grundsätzlich 
verpflichtet, bei Verzug Verzugszinsen zu berechnen, 
ganz gleich, ob den Verzugsschuldner ein Verschulden 
trifft oder nicht. Anträge auf zinslose Stundung von 
fälligen Abschreibungen und von Erlaß von berech
neten Verzugszinsen können daher nicht genehmigt 
werden (!).“5)

Es trat auch kein Wandel ein, als am 6. Dezember 
1951 die VO über die Einführung des Allgemeinen Ver
tragssystems beschlossen wurde, und es änderte sich 
selbst dann nichts, als der Mustervertrag vom 10. Ja
nuar 1952 erschien. Zu einem Abgehen von der herr
schenden Auffassung sah die Wirtschaft um so weniger 
Anlaß, als der Mustervertrag in § 9 Abs. 4 c ausdrück
lich auf die 6. DurchfBest. verwies. In den Kreisen der 
Wirtschaft wurde vielmehr die Meinung vertreten, daß 
neben der Vertragsstrafe von 0,05 Prozent außerdem 
Verzugszinsen nach der 6. DurchfBest. gefordert wer
den könnten!6) Das war die weitverbreitete Auffassung 
und die Praxis der Betriebe und Verwaltungen bis in 
das IV. Quartal 1952, als das Staatliche Vertragsgericht 
nunmehr in konkreten Verfahren gezwungen wurde, 
Stellung zu nehmen. Wie es geschehen ist, habe ich in 
meinen Ausführungen in NJ 1953 S. 163 gezeigt.

Bei der Untersuchung der Frage ist also davon aus
zugehen, daß neben den Bestimmungen des Allgemei
nen Vertragssystems, die die Vertragsstrafe einführ
ten und regelten, die 6. DurchfBest. bestand und noch 
weiter besteht. Diese 6. DurchfBest. hatte eine Vertrags
strafe in der Form der Verzugszinsen eingeführt, wo
bei diese Strafe ohne Rücksicht auf Verschulden zu 
zahlen war. Weiter ist zu beachten, daß die 6. Durchf
Best. auch auf Forderungen Anwendung findet, für die 
im Streitfa1! die Zuständigkeit des Staatlichen Ver
tragsgerichts nicht gegeben ist (z. B. im großen Umfang 
für Forderungen zwischen volkseigenen und privaten 
Betrieben). Das Staatliche Vertragsgericht konnte also 
nur die Frage klären, inwieweit die 6. DurchfBest. in 
ihrem Geltungsbereich durch Bestimmungen des All
gemeinen Vertragssystems beeinflußt worden ist. Ob 
allgemein die 6. DurchfBest. anders angewandt werden 
soll oder nicht, vor allem also gegenüber der Privat
wirtschaft, vermag das Staatliche Vertragsgericht gar 
nicht zu entscheiden, dies ist die Aufgabe des Ministe
riums der Finanzen. Diese Klärung ist auch weiterhin 
erforderlich, nachdem das Staatliche Vertragsgericht 
die 2. DurchfBest. zur VertragsVO als lex specialis be
handelt und nur die in der 2. DurchfBest. geregelte 
Vertragsstrafe für nicht fristgemäße Zahlung gelten 
läßt. Die Klärung obliegt dem Gesetzgeber. Es kann 
nicht der Wirtschaft überlassen bleiben festzustellen, ob 
die Entwicklung bzw. die Erkenntnis soweit fortge
schritten ist, daß für die Verzugszinsen der 6. Durchf
Best. durchweg das Verschuldensprinzip gilt. Das steht 
m. E. mit dem Grundsatz der demokratischen Gesetz
lichkeit nicht im Einklang, denn es verändert entschei
dend den Inhalt einer Rechtsnorm, den der Gesetz
geber bestimmt hatte.

Überprüft man die Auffassung des Staatlichen Ver
tragsgerichts an ihren praktischen Auswirkungen, so er
gibt sich:

1. Die Auffassung, daß das Verschuldensprinzip nicht 
auf solche Ansprüche auf Verzugszinsen Anwendung 
finden soll, die vor dem Inkrafttreten der 2. Durchf
Best. zur VertragsVO entstanden, steht mit dem Wort
laut des Gesetzes im Einklang.

2. Die 6. DurchfBest. wird in ihrem Bestand nicht 
berührt. Ihr gegenüber ist die 2. DurchfBest. zur Ver
tragsVO lex specialis. Die Bestimmungen der 6. Durchf
Best. über Verzugszinsen finden daher nur im Bereich 
des Allgemeinen Vertragssystems kein 2 Anwendung 
mehr.

3. Die alten Ansprüche auf Verzugszinsen, die vor 
dem 2. September 1952 — dem Inkrafttreten der 
2. DurchfBest. zur VertragsVO — ohne Rücksicht auf 
Verschulden beglichen wurden, können nicht im Wege
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6) Daß das Gegenteil selbstverständlich sei, wie Keller a. a. O.

meint, stimmt nicht mit den Tatsachen überein.

der Rückforderung zu neuen Streitigkeiten führen. 
Dies wäre der Fall, wenn man mit W a r n c k e sagen 
würde, die Auffassung das Ministeriums der Finanzen 
über das Verschulden bei Verzugszinsen habe sich als 
nicht zutreffend herausgestellt.

4. Soweit Ansprüche aus der Zeit vor dem 2. Sep
tember 1952 erst jetzt beglichen werden, entspricht es 
nur dem Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung 
aller, wenn der Schuldner aus dieser Säumnis keinen 
Vorteil ziehen kann.

5. Die Festlegung des genauen Zeitpunktes (2. Sep
tember 1952) ermöglicht es den Betrieben, selbst zu 
entscheiden, inwieweit ein Verfahren über ihre alten 
Forderungen bzw. Verpflichtungen Aussicht auf Erfolg 
verspricht. Das ist besonders deshalb zweckmäßig, weil 
infolge der häufigen personellen und organisatorischen 
Veränderungen der Sachverhalt und insbesondere die 
Schuldfrage selten nach so langer Zeit noch restlos 
aufzuklären ist.

L a u ß m a n n  u n d  W a r n c k e  stützen die Anwen
dung des Verschuldensprinzips nicht auf eine neue ge
setzliche Bestimmung, sondern legen die 6. DurchfBest. 
neu aus. Sie wandeln damit in bezug auf die 6. Durchf
Best. den eindeutig kundgetanen und befolgten Willen 
des Gesetzgebers ab. Dieses Recht kann nach unserer 
demokratischen Gesetzlichkeit keiner anderen Stelle 
als dem Gesetzgeber zugestanden werden. Konsequen
terweise müßten Laußmann und Warncke ihrer Aus
legung auch rückwirkende Kraft beimessen. Damit be
schwören sie die Gefahr herauf,, daß Verfahren über 
alte Forderungen in Gang kommen, statt daß die Streit
fragen der Vergangenheit endgültig begraben werden. 
Wollen sie jedoch die Verfahren auf Rückzahlung von 
Verzugszinsen ausschließen, so bleibt die Tatsache be
stehen, daß ein Schuldner mit einer Schuld aus weit 
zurückliegender Zeit nur deshalb günstiger gestellt 
wird, weil er bis heute nicht bezahlt hat.

Vorzuziehen wäre dann noch eher die Auffassung 
von K e l l e r 7 ) ,  der ebenfalls einen bestimmten Stich
tag vorschlägt, diesen aber nicht mit der 2. DurchfBest., 
sondern mit der Bekanntmachung des Mustervertrages 
vom 10. Januar 1952 ansetzen will. Wenn dies vom 
Staatlichen Vertragsgericht nicht getan wurde, so — 
wie bereits erwähnt — deshalb, weil der Mustervertrag 
im Gegensatz zur 2. DurchfBest. kein Gesetz, sondern 
eine Verwaltungsvereinbarung ist, er daher z. B. von 
den sowjetischen Staatlichen Aktiengesellschaften nicht 
anerkannt wurde, weil ferner der Mustervertrag die
6. DurchfBest. übernahm und nicht abänderte (was er 
nach dem Gesagten auch nicht konnte) und weil bis in 
das III. und IV. Quartal 1952 tatsächlich ohne Rück
sicht auf Verschulden Verzugszinsen gefordert und ge
zahlt wurden. Damit vermag man sich auch ein Urteil 
über die Bemerkung Kellers zu bilden, daß die Haltung 
des Staatlichen Vertragsgerichts in dieser Frage „an 
Formalismus grenze“.

Die Auffassung, daß die 2. DurchfBest. zur Vertrags
VO die entscheidende Wende darstellt, liefert damit die 
besseren praktischen Ergebnisse. Daher vermögen die 
Darlegungen von Laußmann, Warncke und Keller 
meine Überzeugung nicht zu ändern.

Das Staatliche Vertragsgericht hat im Anschluß an 
die Veröffentlichungen in der „Neuen Justiz“ beschlos
sen, an der schon geübten Praxis festzuhalten und für 
Forderungen auf Verzugszinsen aus der Zeit vor der 
2. DurchfBest. zur VertragsVO das Verschulden des 
Zahlungspflichtigen nicht zu prüfen bzw. ein Nichtver
schulden nicht entlastend zu berücksichtigen. Dabei 
wurde klargestellt, daß nicht entscheidend ist, ob der 
Vertrag vor dem 2. September 1952 geschlossen, son
dern ob der Anspruch vor dem 2. September 1952 fällig 
wurde. Aus langfristigen Verträgen, die vor dem 
2. September 1952 zustande kamen, werden vielfach 
Ansprüche erst nach dem 2. September 1952 fällig 
werden. Für diese gelten die Bestimmungen der 
2. DurchfBest. und damit findet das Verschuldensprin
zip auf sie Anwendung.

III
Noch ein Wort zu der Stellungnahme W a r n c k e s  

zur Frage der Verwirkung. Warncke gründet seine 
Haltung ausschließlich auf § 242 BGB und den dort 
verankerten Grundsatz von Treu und Glauben.

7) Deutsche Finanzwirtschaft 1953 S. 572.
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